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J. Sßlnßbeftimmungen.
2lrt. 34. Siefe Serorbnung ift an jeber SaufteEe leicht

fißtbar angufßlagen.
Slrt. 35. Sie tritt auf 15. SEärg 1895 in Sraft.
3ürtd), ben 27. gfebruar 1895.

3m Stamen beS StabtrateS:
ber Stabtpräfrbent:

ber Stabtfdjreiber:

Serfôtebeneê.
©ßmeijerifße ganbeSansfteflung. 3n feiner Sißung

bom 29. Sîârg bat baS SentralEomitee bas an ber SanbeS»

auSfteEungSEommiffion gu unterbreitenbe 3utß Steglement
meiter beraten.

fBaß bem genehmigten projette bafiert bie SJÎreiêerteilnng
auf ber naßeinanberfolgenben SßätigEeit ber ®ruppen»3urß,
ber @eneiat»3urß nnb in gemiffen gâiïen ber £)ber=3urt).

Sie ®ruppen=3utß3 nehmen eine einläßliße Sßriifung
ber in ihren refpdtiüen ©ruppen auSgefteEten ®egeriftänbe
bor, fomie hierauf eine Stangeinteilung ber SluSßeüer. Siefe
Stangeinteilung wirb nebft ben töericfjten nnb Sorfßlägen
ber ®ruppen=3uit) ber ®eneral=3uiß übermittelt, roeiße

btefelben oergleißt unb gufammenfteEt, and) beftimmt fie bie

Sohl ber im ganzen nnb für jebe ®;upp; p erteilcnben
Steife, fotoie bie ^prämierten.

Sie £)ber»3urß funïtiontert als SlppiEntionSinffang, eS

Eönnen an fie appellieren : a. bie SEeßrheit ober baS Sureau
ber ©ruppemSutß gegen bie Seftimmung ber ülngaßl ber

ipreife einer ®rnppe burß bie @eneral=3urt); b. ein 2lu3»
fteEer gegen einen auf Serleßung ber reglementarifchen
Sorfßriften beruhenben auf ihn bezüglichen Sefßluß ber

®eneral=3urt); c. ein SluSftefler gegen feine oon ber ©enetal»
3urß oorgenommene ©inteilung, menn bie Steflamation oom
Sräfibenten ber SßreiS=3urt) ber $rüfung mürb'.g befunben
morben ift.

Sie iBebölfetungSjuiiaßme giirißS beträgt nach ben

Stefultaten ber legten 10 SEonate monatlich gtoifßen 700
unb 800 Sßeifonen unb e§ partizipieren baran: SreiS III
mit ca. 60 Sreiê V unb IV mit je 12, SEreiS I mit 10
unb ÄreiS II mit 6 %• Heute hat 3ii"d) mab 130,000
©intoohner. 2Benn e§ fo fortgeht, Wirb SreiS III (Slußer»

fihl unb Sliebifon) halb fo groß fein, als aüe anbern Greife
gufatmnen unb baS Sßtoergemißt b;r Seoölferung toirb norb»

marts ber Sißl gu fuchen fein.

SaS ftcibtifße Saugefelj haben fe^t aBe linfSufrigen
©emeinben beS 3ürißfeeS oon 3ü rieh bis S halmeil
angenommen unb roerben balb eine einzige pfammen
hängenbeSitleuoor ft abtßi m marathe n 3 bilben.

3n S h aim eil beginnt Herr 3- S. Ettaper, 3ngenieur, ber
eben mit bem mufterbaft genauen unb fßönen Statafterplan
ber Stabt S. ®aEen fertig gemorben ift, — einem 2BerEe,
mie außer ber ©aEuéftabt tein anberer Sßmeigerort ein folß
cpaEteS befiht — bie Satafterbernuffungen. 3a>ifßen Shal--
meil unb 3üriß merben bieg Frühjahr eine EJienge oon
SSißen, Gabrilen unb Sßoßnhäufern in baulichen Singriff ge»

nommen.

Ste abgebrannte Senfterfabriï Kißling in Jorgen
mirb fofort mieber aufgebaut unb in Setrieb gefeßt merben.
Ser ©igeniümer geht trop beS enormen SchabenS, ben er

burß ben Sratib erlitten, (ein großer Seil ber EJEafßinen
unb SEaterialborräte mar nicht berfißert) mieber mutig an§
SBeiE unb — „bem Stüttgen hilft ©Ott!"

©anbftetnbrüße in ©t. Siargrelßett. Sie ßiefige Sanb»
fteininbuftrie fiept einem neuen Sluffßtoung entgegen. Se»

Eanntlich ift ber St. Stargretßer Sanbftein feßr hart, infolge»
beffen bie ©rbeutung mit oerhältniSmäßig großen Soften ber»

hunben mar. Sei ftabilen Seeifen nahm baßer bie früher
fo lebhafte Sachfrage nach unferm Sanbftein ab. SSaS nun

bie Hanbarbeit uießt üermag, foE bie Stafßine ßerbeifüßren,
nämlich bie SEonEurrengfäßigEcit. So erßielt heute bie $irma
3afob Sruberer, Steinlieferant in hier, eine ameriEanifße
fogenannte Sßroimafßine, mit roelcßer täglicß eine g-läße
üon 60 — 70 Quabratfuß (5—6 m*) Sanbftein bom Reifen
gefeßnitten merben fann. Ser Setrieb berfelben finbet mittelft
Sampf ftatt. Sie hat — bie Sampfmafcßine meßt inbe»

griffen — ein ®emicßt bon 1850 Silo. 2luf btefeS „2öunber=
bing" merben nun große Hoffnungen gebaut unb mirb bie
St. Stargretßer Sanbfteininbuftrie oßne 3toeifeI mieber er»

blüßen.

Sic Sörücfenprobe ber bon ber SEonftruEtionSmerEftätte
8. 311 er tin in Starb erg angebrachten Serftärfung ber

Hagned£anal»®ifenbahnbrüde bei Larberg, melcße Sonnerêtag
borgen bureß bie Herren Sngenieure ber J.-S.-B., fotoie
bureß bie eibg. ©ppertife borgenommen mürbe, ßat fieß a!3
muftergüttig gegeigt.

Sifßplüilen, ©tußlftlje unb bergt, mürben bisher bureß
SMeimen an ber 3arge begm. an ben Mahnten befeftigt.
Siefe SefeftignngSart befißt jeboeß ben Uebetftanb, baß beim
SuSbeßnen begm. Sßroinben beS Holges ein Steißen be§

leßteren eintritt, meil eS burß ba§ Seimen an feiner
natürlißen Setoepung geßinbert ift. Siefer Uebetftanb mirb
jeßt nach-einer tEHtteilung bom Satent» unb teeßn. Sureau
bon ffticßaib 8über§ in ©örtiß bnreß eine bon fjriß Heinje
in Sutern erfunbene neue Sefeftigung§art hefeitigèt. Siefetbe
befteßt aus einem Slattßalter, b. ß. einer klammer, bie mit
gmei miufelförmigen Slrmen oerfeßen ift, beren einer gugefpißt
unb beren anberer ein Socß gur Slufnaßme einer Schraube
aufroeift. Siefe Slantmer mirb mit ben Spißen in bie

3arge gefßlagen unb an bem anberen Sßenfel bureß eine

Schraube an ber Sifcßplatte, bem Stußlfiß ec. befeftigt.
Siefe SefeftigungSart ift äußerft einfaß unb biEig unb
bürfie fiß megen beS großen praftifßen SBeiteS in aüen
großen unb Eleinen Sifßlereien gur Ülnmenbung empfeßlen,
ba bie Senußung ftetS mit großem Sorteil oerbunben ift
unb ben Käufern eine oorgügtiße bauerßafte 2öare liefert.

tëitie neue Söfnngsfotm ber ©eïïulofe mirb in Singler'S
„Solßtcßnifßem Sournal" (H'eft 9) befßrieben, monaß gu
ber bisherigen Slntnenbung bei ©efpinnften, Jßapier, Sßieß»
baumtoofle, ©eEuloib, Holgtßeer u. f. ro. noß meitere Ser»

roenbungSarten ßingntreten; fo foE fiß bie neue Söfung
borgiigliß als Sehn gur Serbinbung bon §olg, Sapter u. f. m.

eignen; ferner laffen fiß leinene ober baummoEene ®eroebe

mit bitnner ©tEulofeßaut übergießen. Sluß in ber 3eug=
bruderei unb Sapierfabrifation finbet fte Serroenbnng als
SerbicfungSmittel. Sielfaße ©alanteriemaren merben barauS
berfertigt nebft tinotenmartigen Seppißen; auß gu Sfolier»
material eignet fie fiß u. f. m. StSßer mar baS Supfer»
opibamtnonia! baS am ßäufigften angeroenbete SöfungSmittet
ber ©eEulofe, metße in gemiffen Serbinbungen ßergefteEt,
bie oben angebeuteten teßnifßen Sermenbungen ermöglißt.
(Seifpielsmeife beruht bie SarfteEung beS SeEuloibS auf
ber ©igenfßaft beS ©eüulofenitrateS, fiß in ^ampßer gu er»

meißen nnb aufgulöfetc. gür bie mannigfaßeu teßnifßen
3toecfe, meißen ©eEulofe gu bienen ßat, ift eS münfßenS»
roert, fie in eine SöfungSform gu bringen, melße geftattet,
fie burß SluSfßeibung aus biefer in eine, bem femeiligen
3mede entfpreßenbe fÇorm gu berfeßen. Siefe Sebingung
foE baS neue Serfaßren erfüEen, roelßeS bie Söfung in ber
SJeife ßerfteBt, baß man auf mercerifierte ©eEulofe (burß
Seßanblung mit Dîatronlauge, SluSmafßen mit SBaffer unb
oerbünnter Säure gemonnen) Sßmefeltoßlenftoffbampf ein»

mirfen läßt, mobei ba§ Seflulofepantßogenat, eine tief golb»
gelbe Söfung, entfteßt, metßeS fiß mieber feßr leißt in
©eEulofe, Dtatronlauge unb Sßroefelfoßlenftoff gurüdoer»
manbeln läßt.
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Zä Schlußbestimmungen.
Art. 34. Diese Verordnung ist an jeder Baustelle leicht

sichtbar anzuschlagen.
Art. 35. Sie tritt auf 15. März 1895 in Kraft.
Zürich, den 27. Februar 1895.

Im Namen des Slad tratest
der Stadtpräsident: H. Pestalozzi,

der Stadtschreiber: Wytz.

Verschiedenes.
Schweizerische Landesausstellung. In seiner Sitzung

vom 29. März hat das Centralkomitee das an der Landes-
ausstellungskommission zu unterbreitende Juiy - Reglement
weiter beraten.

Nach dem genehmigten Projekte basiert die Pceiserteilung
auf der nacheinanderfolgenden Thätigkeit der Gruppen-Jury,
der Geneial-Jury und in gewissen Fällen der Oder-Jury.

Die Gruppen-Jmys nehmen eine einläßliche Prüfung
der in ihren resp-kliven Gruppen ausgestellten Gegenstände

vor, sowie hierauf eine Raugeinteilung der Aussteller. Diese
Rangeinteilung wird nebsi den Berichten und Vorschlägen
der Gruppen-Jury der General-Jury übermittelt, welche
dieselben vergleicht und zusammenstellt, auch bestimmt sie die

Zahl der im ganzen und für jede Gruppe zu erteilenden
Preise, sowie die Prämierten.

Die Ober-Jury funktioniert als Appellationsinstanz, es

können an sie appellieren: a. die Mehrheit oder das Bureau
der Gruppen-Jury gegen die Bestimmung der Anzahl der

Preise einer Gruppe durch die General-Jury; b. ein Aus-
steller gegen einen auf Verletzung der reglementarischen
Vorschriften beruhenden auf ihn bezüglichen Beschluß der

General-Jury; o. ein Aussteller gegen seine von der General-
Jury vorgenommene Einteilung, wenn die Reklamation vom
Präsidenten der Preis-Jury der Prüfung würdig befunden
worden ist.

Die Bcvölkcrungszunahme Zürichs beträgt nach den

Resultaten der letzten 1V Monate monatlich zwischen 7VV
und 8V0 Personen und es partizipieren daran: Kreis III
mit ca. 6V °/g, Kreis V und IV mit je 12, Kreis I mit 10
und Kreis II mit 6 °/g. Heute hat Zürich rund 130,000
Einwohner. Wenn es so fortgeht, wird Kreis III (Außer-
sihl und Wiedikon) bald so groß sein, als alle andern Kreise

zusammen und das Schwergewicht der Bevölkerung wird nord-
wärts der Sihl zu suchen sein.

Das städtische Baugeseh haben jetzt alle linksufrigen
Gemeinden des Zürichsees von Zürich bis Thal weil
angenommen und werden bald eine einzige zusammen-
hängendeVillenvorstadtLimmarathens bilden.

In Thalweil beginnt Herr I. B. Mayer, Ingenieur, der
eben mit dem musterhaft genauen und schönen Katasterplan
der Stadt S. Gallen fertig geworden ist, — einem Werke,
wie außer der Gallusstadt kein anderer Schweizerort ein solch

rxaktes besitzt — die Katasterveruussnngen. Zwischen Thal-
weil und Zürich werden dies Frühjahr eine Menge von
Villen, Fabriken und Wohnhäusern in baulichen Angriff ge-

nominell.
Die abgebrannte Fenstcrfabrik Kisiling in Horgen

wird sofort wieder aufgebaut und in Betrieb gesetzt werden.
Der Eigentümer geht trotz des enormen Schadens, den er
durch den Brand erlitten, (ein großer Teil der Maschinen
und Materialvorräte war nicht versichert) wieder mutig ans
Werk und — „dem Mutigen hilft Gott!"

Sandsteinbrüche in St. Margreihen. Die hiesige Sand-
steinindustrie sieht einem neuen Aufschwung entgegen. Be-
kanntlich ist der St. Margrether Sandstein sehr hart, infolge-
dessen die Erbeutung mit verhältnismäßig großen Kosten ver-
bunden war. Bei stabilen Preisen nahm daher die früher
so lebhafte Nachfrage nach unserm Sandstein ab. Was nun

die Handarbeit nicht vermag, soll die Maschine herbeiführen,
nämlich die Konkurrenzfähigkeit. So erhielt heute die Firma
Jakob Bruderer, Stetnlieferant in hier, eine amerikanische
sogenannte Schrotmaschine, mit welcher täglich eine Fläche
von 60 — 70 Quadratfuß (5—6 m^) Sandstein vom Felsen
geschnitten werden kann. Der Betrieb derselben findet mittelst
Dampf statt. Sie hat — die Dampfmaschine nicht inbe-
griffen — ein Gewicht von 1850 Kilo. Auf dieses „Wunder-
ding" werden nun große Hoffnungen gebaut und wird die
St. Margrether Sandsteinindustrie ohne Zweifel wieder er-
blühen.

Die Brückenprobe der von der Konstruktionswerkstätte
L. Mertin in Aarberg angebrachten Verstärkung der

Hagneckkanal-Eisenbahnbrücke bei Aarberg, welche Donnerstag
Morgen durch die Herren Ingenieure der ^.-ö.-IZ., sowie
durch die eidg. Expertise vorgenommen wurde, hat sich als
mustergültig gezeigt.

Tischplatten, Stuhlsitze und dergl. wurden bisher durch
Anleimen an der Zarge bezw. an den Rahmen befestigt.
Diese Befestigungsart besitzt jedoch den Uebelstand, daß beim
Ausdehnen bezw. Schwinden des Holzes ein Reißen des

letzteren eintritt, weil es durch das Leimen an seiner
natürlichen Bewegung gehindert ist. Dieser Uebelstand wird
jetzt nach einer Mitteilung vom Patent- und techn. Bureau
von Richard Lüders in Görlitz durch eine von Fritz Heinje
in Luzern erfundene neue Befestigungsart beseitiget. Dieselbe
besteht aus einem Blatthalter, d. h. einer Klammer, die mit
zwei winkelförmigen Armen versehen ist, deren einer zugespitzt
und deren anderer ein Loch zur Aufnahme einer Schraube
aufweist. Diese Klammer wird mit den Spitzen in die

Zarge geschlagen und an dem anderen Schenkel durch eine

Schraube an der Tischplatte, dem Stuhlsitz ec. befestigt.
Diese Befestigungsart ist äußerst einfach und billig und
dürfte sich wegen des großen praktischen Weites in allen
großen und kleinen Tischlereien zur Anwendung empfehlen,
da die Benutzung stets mit großem Vorteil verbunden ist
und den Käufern eine vorzügliche dauerhafte Ware liefert.

Eine neue Lösungsfoim der Cellulose wird in Dingler's
„Polytechnischem Journal" (Heft 9) beschrieben, wonach zu
der bisherigen Anwendung bei Gespinnsten, Papier, Schieß-
baumwolle, Celluloid, Holztheer u. s. w. noch weitere Ver-
Wendungsarten hinzutreten; so soll sich die neue Lösung
vorzüglich als Leim zur Verbindung von Holz, Papier u. s. w.

eignen; ferner lassen sich leinene oder baumwollene Gewebe
mit dünner Crllulosehaut überziehen. Auch in der Zeug-
druckerei und Papierfabrikation findet sie Verwendung als
Verdickungsmittel. Vielfache Galanteriewaren weiden daraus
verfertigt nebst linoleumartigen Teppichen; auch zu Isolier-
material eignet sie sich u. s. w. Bisher war das Kupfer-
oxidammoniak das am häufigsten angewendete Lösungsmittel
der Cellulose, welche in gewissen Verbindungen hergestellt,
die oben angedeuteten technischen Verwendungen ermöglicht.
(Beispielsweise beruht die Darstellung des Celluloids auf
der Eigenschaft des Cellulosenitrates, sich in Kampher zu er-
weichen und aufzulösen. Für die mannigfachen technischen

Zwecke, welchen Cellulose zu dienen hat, ist es wünschens-

wert, sie in eine Lösungsform zu bringen, welche gestattet,
sie durch Ausscheidung aus dieser in eine, dem jeweiligen
Zwecke entsprechende Form zu versetzen. Diese Bedingung
soll das neue Verfahren erfüllen, welches die Lösung in der
Weise herstellt, daß man auf mercerisierte Cellulose (durch
Behandlung mit Natronlauge, Auswaschen mit Wasser und
verdünnter Säure gewonnen) Schwefelkohlenstoffdampf ein-
wirken läßt, wobei das Cellulosexanthogenat, eine tief gold-
gelbe Lösung, entsteht, welches sich wieder sehr leicht in
Cellulose, Natronlauge und Schwefelkohlenstoff zurückoer-
wandeln läßt.
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